
Checkliste Schüler / Musiker 
 

- Der Raum im Schloss Gleisenau soll möglichst nur über den Seiteneingang betreten 
werden. 

- Regelmäßiges Händewaschen (mit Seife für 20-30 Sekunden) bzw. Desinfektion der 
Hände vor Beginn des Unterrichts bzw. der Proben. 

- Es ist ein Mindestabstand von 1,50 m, bei Blasinstrumenten von 2 m zwischen allen 
Teilnehmern einzuhalten. Der Abstand zwischen Dirigent/Dirigentin und Musikern 
muss mindestens 2 m betragen. Wenn möglich ist auf eine versetzte Aufstellung der 
Musiker zu achten. Querflöten sind auf Grund der höheren Luftverwirbelungen am 
Rand zu platzieren.  

- Eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNS) ist von allen Musikern mit Ausnahme der 
Blasmusiker jederzeit zu tragen. D.h. Dirigent und Schlagzeuger haben einen MNS 
zu tragen.  

- Einhalten der Hust- und Nies-Etikette (in die Armbeuge husten oder niesen)  

- Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln  

- Vermeiden des Berührens von Augen, Mund und Nase  

- Auch im Freien muss auf die Einhaltung der Mindestabstände geachtet werden. 
Räume müssen ausreichend gelüftet werden (Grundsatz: 10 Minuten Lüftung nach 
jeweils 20 Minuten Probe). 

- Kein unnötiges Aufhalten im Gebäude (z.B. Warten, soziale Kontakte) 

- Türgriffe, Lichtschalter etc. nach Möglichkeit nicht mit der Hand betätigen, besser z.B. 
mit dem Ellenbogen  

- Gegenstände wie Instrumente, Notenpulte, Noten, Stifte, Drum-Sticks etc. selbst 
mitbringen und nicht durchtauschen, keine Tassen oder Becher etc. gemeinsam 
benutzen.  

- Bei Blasinstrumenten darf kein Durchpusten des Instruments beim Ablassen des 
Kondensats stattfinden. Das Kondensat muss vom Verursacher mit Einmaltüchern 
aufgefangen und in geschlossenen Behältnissen entsorgt werden.  

- Kondenswasser auf Stühlen oder anderen Flächen ist vom „Verursacher“ mit Tüchern 
aufzunehmen. Die Stelle ist anschließend zu desinfizieren bzw. zu reinigen. 

- Bei Blasinstrumenten ist ein Tausch oder eine Nutzung durch mehrere Personen 
ausgeschlossen. Ein Verleih von anderen Musikinstrumenten oder deren Nutzung 
durch mehrere Personen darf nur nach jeweils vollständiger Desinfizierung 
stattfinden. 

- Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, müssen 
Anwesenheitslisten mit Namen, Uhrzeit und Bezeichnung des Raums geführt 
werden. Die Anwesenheitsliste ist zur Dokumentation für einen Monat 
aufzubewahren. 

- Personen mit Symptomen, die auf COVID-19 hindeuten können, wie 
Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und 
Geruchs- oder Geschmacksstörungen, dürfen nicht teilnehmen. 


